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I. Vollversammlung 

§ 1 Einberufung der Vollversammlung 

(1) Ort, Termin und vorläufige Tagesordnung der Vollversamm-
lung werden durch den Vorstand des Landesjugendring Thürin-
gen e.V. festgelegt. 

(2) Die Vollversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über 
die Tagesordnung. 

(3) Der Termin der Vollversammlung ist zehn Wochen vor dem 
Zusammentreten mit einem Hinweis auf die Antragsfristen den 
Mitgliedern schriftlich mitzuteilen. 

(4) Den Mitgliedern werden vier Wochen vor dem Zusammen-
treffen die vorläufige Tagesordnung sowie die bei der Geschäfts-
stelle des Landesjugendring Thüringen e.V. eingereichten An-
träge entsprechend Delegiertenschlüssel übersandt. 

(5) Sofern eine ordnungsgemäß einberufene Vollversammlung 
nicht beschlussfähig war, hat der Vorstand gemäß § 9 Absatz 3 
Satz 2 der Satzung zu einer erneuten Vollversammlung einzula-
den. Die Einladung ist spätestens nach drei Werktagen den Mit-
gliedern zuzuleiten. Die Tagesordnung behält ihre Gültigkeit. § 2 
Absatz 2der Geschäftsordnung findet hierbei keine Anwendung. 

§ 2 Antragsverfahren zur Vollversamm-
lung 

(1) Anträge zur Vollversammlung müssen sechs Wochen vor Be-
ginn in Textform bei der Geschäftsstelle des Landesjugendring 
Thüringen e.V. vorliegen. 

(2) Änderungsanträge, die sich aus den zugesandten Anträgen 
entsprechend § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung ergeben, sind in 
der Geschäftsstelle spätestens drei Werktage vor Beginn der 
Vollversammlung in Textform einzureichen. Diese werden umge-
hend an die Mitglieder weitergeleitet. 

(3) Änderungsanträge, die sich aus der Debatte ergeben, sind 
während der Behandlung des Tagesordnungspunktes zulässig. 

(4) Dringlichkeitsanträge sind nur aus aktuellen Anlässen mög-
lich. In der Vorlage in Textform muss darlegt werden, dass der 
Antrag sechs Wochen vor Beginn der Vollversammlung objektiv 

so noch nicht hätte gestellt werden können. Sie sind der Ge-
schäftsstelle spätestens drei Werktage vor der Vollversammlung 
zuzuleiten. Diese leitet die Anträge unmittelbar an die Mitglieder 
weiter. Über die Aufnahme des Antrages auf die Tagesordnung 
entscheidet die Vollversammlung. 

(5) Anträge, die sich aus der Beratung der Vollversammlung er-
geben, können mündlich gestellt werden. Sie sind in geeigneter 
Weise den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu geben. 

(6) Sinnverwandte Anträge können gleichzeitig beraten wer-
den. Darüber entscheidet der Vorstand. 

(7) Geschäftsordnungsanträge können zu jeder Zeit gestellt 
werden. Die Ausführungen dürfen sich nur auf das Verfahren, je-
doch nicht auf die Sache selbst beziehen. Anträge zur Geschäfts-
ordnung dürfen nicht von jenem*jener Delegierten gestellt wer-
den, welche*r selbst unmittelbar vorher zur Sache gesprochen 
hat. Anträge auf Schluss der Debatte bzw. Schließung der Red-
ner*innenliste dürfen nur von jenem*jener Delegierten gestellt 
werden, welche*r noch nicht zur Sache gesprochen hat. Der An-
trag muss begründet werden. Auf den Antrag bezogen ist eine 
Gegenrede zulässig. Sofern keine Gegenrede gewünscht ist, wird 
umgehend über den Antrag abgestimmt. 

Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere:  
• Schließung der Redner*innenliste 
• Schluss der Debatte 
• Begrenzung der Redezeit 
• Schließung bzw. Unterbrechung der Versammlung 
• Vertagung des Beratungsgegenstandes 
• Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
• Feststellung der Beschlussfähigkeit 
• Antrag auf geheime Abstimmung 
• Antrag auf Einzelausweisung der verbandlichen Abstimmung 

(8) Anträge, die vorsehen, dass der Landesjugendring Thürin-
gen e.V. Projektträger werden soll, sind zulässig, wenn der An-
trag von mindestens der 1/2 der Mitglieder des Landesjugendring 
Thüringen e.V. unterstützt wird, die finanziellen Rahmenbedin-
gungen des Projektes geklärt sind und es sich um Projekte im 
Sinne § 3 der Satzung handelt. Aus dem Antrag muss ebenfalls 
die Mitarbeit schriftlich und personell hervorgehen. 

(9) Persönliche Erklärungen können nach der Beschlussfas-
sung zum jeweiligen Beratungsgegenstand abgegeben werden. 
Sie werden auf Antrag dem Protokoll beigefügt, nachdem sie dem 
Vorstand in Textform übergeben wurden. 
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§ 3 Zusammensetzung 
Die Vollversammlung setzt sich zusammen aus: 

a) Vorstand 
• bis zu 7 Stimmen 

b) Mitglieder mit Stimmrecht (§ 4 Absatz 3 der Satzung) 

• Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise Dachver-
bände mit bis zu 2.500 Mitgliedern –2 Delegierte 

• Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise Dachver-
bände mit bis zu 5.000 Mitgliedern –3 Delegierte 

• Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise Dachver-
bände mit bis zu 10.000 Mitgliedern –4 Delegierte 

• Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise Dachver-
bände mit bis zu 20.000 Mitgliedern –6 Delegierte 

• Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise Dachver-
bände mit bis zu 40.000 Mitgliedern –7 Delegierte 

• Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise Dachver-
bände mit über 40.000 Mitgliedern –8 Delegierte 

Für Dachverbände erhöht sich die Delegiertenanzahl um eine 
Person. 
 
Die Feststellung der Delegiertenstärke erfolgt im Rhythmus von 
zwei Jahren auf Grundlage der statistischen Meldung der Mitglie-
der gegenüber der Geschäftsstelle. Diese wird durch den Vor-
stand vorgenommen. 

c) Mitglieder mit beratender Stimme 

• je ein*e Delegierte*er der Mitglieder nach § 4 Absatz 5 der 
Satzung 

• Landesgeschäftsführer*in 

§ 4 Stimmverfahren 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes sowie jede*r stimmberechtigte 
anwesende Delegierte entsprechend § 3 Buchstabe b) der Ge-
schäftsordnung haben eine Stimme. Eine Stimmenbündelung in-
nerhalb des Vorstandes beziehungsweise eines Mitgliedsver-
bandes des Landesjugendring Thüringen e.V. ist nicht möglich. 

(2) Delegierte nach § 3 Buchstabe c) 1. Anstrich der Geschäfts-
ordnung haben kein Stimmrecht bei 

• Beschluss der Tagesordnung (§ 1 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung) 

• Geschäftsordnungsanträgen (§ 2 Abs. 7 der Geschäftsord-
nung) 

• Wahl der Revisionskommission 
• Anträgen zu 

– § 6 der Satzung (Aufnahme und Ausschluss) 
– § 8 Absatz 3 Buchstabe b) der Satzung (Wahl und Ent-

lastung Vorstand) 
– § 8 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung (Haushaltsplan 

und Revisionsbericht) 
– § 8 Absatz 3 Buchstabe e) der Satzung (Finanz- und 

Stellenverteilung unter den Mitgliedsverbänden des 
Landesjugendring Thüringen e.V.) 

– § 8 Absatz 3 Buchstabe f) der Satzung (Ordnungen des 
Landesjugendring Thüringen e.V.) 

(3) Die*der Landesgeschäftsführer*in hat kein Stimmrecht. 

§ 5 Versammlungsleitung und Be-
schlussfähigkeit 

(1) Die Leitung der Vollversammlung obliegt dem Vorstand. 

(2) Nach Eröffnung der Versammlung stellt die Versammlungs-
leitung die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung entspre-
chend § 9 Abs. 3 der Satzung fest. 

(3) Die Versammlungsleitung erteilt in der Reihe der Wortmel-
dungen das Wort. Rede- und Antragsrecht haben die Teilneh-
menden gemäß § 3 der Geschäftsordnung. 

(4) Liegen mehrere Anträge zum gleichen Gegenstand vor, so ist 
über den weitestreichenden Antrag zuerst abzustimmen. Wel-
cher Antrag der weitestreichende ist, entscheidet die Versamm-
lungsleitung. 

(5) Wahlen zum Vorstand und zur Revisionskommission werden 
von der Wahlkommission geleitet. Das Nähere regelt die Wahlord-
nung. 

(6) Nach Abschluss der Wahlhandlung tritt das neu gewählte 
Vorstandsmitglied sein Amt an. 

§ 6 Beschlussverfahren 

(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag 
abgelehnt. Ausnahmen regelt die Satzung im § 6 Absätze 1 und 5 
sowie im § 15 Absätze 3 - 5. 

(2) Die Abstimmung erfolgt zu Sachanträgen offen. 
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(3) Wahlen zum Vorstand und zur Revisionskommission sind ge-
heim vorzunehmen. Näheres regelt die Wahlordnung. 

(4) Das Ergebnis der Abstimmung stellt die Versammlungs- bzw. 
Wahlleitung fest. Unmittelbar nach Feststellung des Ergebnisses 
kann bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der Abstim-
mung Wiederholung verlangt werden. Über die Zulässigkeit der 
Wiederholung entscheidet die Vollversammlung mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen in Verbindung mit § 3 der 
Geschäftsordnung. 

(5) Bei Anträgen auf Ausschluss eines Mitgliedes nach § 6 Ab-
satz 5 Satz 1 der Satzung eröffnet die Vollversammlung nach Dis-
kussion und unter Anhörung des betreffenden Mitgliedes mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der Stimm-
berechtigten gemäß § 3 Buchstaben a) und b) der Geschäftsord-
nung das Ausschlussverfahren. Der begründete Antrag sowie 
die Anhörungsunterlagen des betreffenden Mitgliedes werden 
der Aufnahme- und Überprüfungskommission zur Weiterbefas-
sung zugeleitet. Diese prüft die sachlichen Gründe und reicht 
eine Empfehlung zur Beschlussfassung des anhängigen Antra-
ges frühestens zur nächstfolgenden Vollversammlung ein. Diese 
entscheidet abschließend gemäß § 6 Abs. 5 Satz 4 der Satzung 
über den Antrag, wobei das betreffende Mitglied nochmals die 
Möglichkeit zur Anhörung vor der Vollversammlung hat. 

II. Hauptausschuss 

§ 7 

(1) Der Hauptausschuss tritt auf Grundlage von § 11 der Satzung 
mindestens einmal jährlich zusammen. Seine Sitzungen finden 
nicht öffentlich statt; d.h. teilnahmeberechtigt ist nur der in Ab-
satz 4 benannte Personenkreis. Ausnahmen zur Teilnahme an 
einzelnen Tagesordnungspunkten beschließt der Hauptaus-
schuss mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-
ten. 

(2) Die Einberufung des Hauptausschusses erfolgt unter An-
gabe des Beratungsgegenstandes mindestens zwei Wochen vor 
dem Zusammentreffen. Anträge sind den Mitgliedern mindestens 
drei Werktage vorher zuzuleiten. Für den Beratungsgegenstand 
tragen die Einberufenden gemäß § 11 der Satzung Verantwortung. 

(3) Der Hauptausschuss tagt nach ordnungsgemäßer Einla-
dung und wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten anwe-
send sind. Wird festgestellt, dass diese Voraussetzungen nicht 
erreicht sind, so hat der Vorstand zu einer erneuten Sitzung ein-
zuladen. Diese hat innerhalb von vier Wochen stattzufinden. Der 

Hauptausschuss tagt und beschließt dann ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten. Dies ist bei der Ein-
ladung mitzuteilen. 

(4) Der Hauptausschuss setzt sich zusammen aus: 

mit Stimmrecht: 
• der*dem Vorsitzenden des Landesjugendring Thüringen e.V. 

beziehungsweise deren*dessen Stellvertreter*in im Verhin-
derungsfall 

• je einer*einem Vorsitzenden der stimmberechtigten Mit-
gliedsverbände des Landesjugendring Thüringen e.V. Im Ver-
hinderungsfall kann der Verband durch ein anderes ehren-
amtliches Mitglied des Landesvorstandes vertreten werden. 

mit Beratungsrecht: 
• der*dem Vorsitzenden/Sprecher*in der parteipolitischen Ju-

gendverbände; im Verhinderungsfall durch ein Mitglied des 
Landesvorstandes 

• einer*einem Vertreter*in des Zusammenschlusses der örtli-
chen Jugendringe in Thüringen; im Verhinderungsfall durch 
eine Vertretung 

• der*dem Vorsitzenden der Landesschülervertretung; im Ver-
hinderungsfall durch ein Mitglied der Landesschülervertre-
tung 

• der*dem Sprecher*in der Konferenz der Thüringer Studieren-
denschaften; im Verhinderungsfall durch ein Mitglied des 
Sprecher*innenrates 

• den Mitgliedern des Vorstandes des Landesjugendring Thü-
ringen e.V. 

• der*dem Landesgeschäftsführer*in. 

(5) Beratungsgegenstände sind ergänzend zum Grund der Ein-
berufung des Hauptausschusses nur aus aktuellen Anlässen zu-
lässig. Sie sind der Geschäftsstelle des Landesjugendring Thü-
ringen e.V. spätestens drei Werktage vor der Sitzung des Haupt-
ausschusses in Textform zu-zuleiten. Diese leitet die Anträge un-
mittelbar an die Mitglieder weiter. Der Einreicher muss den aktu-
ellen Anlass mit der Einreichung begründet darlegen. 

III. Vorstand 

§ 8 

(1) Der Vorstand des Landesjugendring Thüringen e.V. ist für die 
Geschäftstätigkeit der Organe des Landesjugendring Thüringen 
e.V. gemäß § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung verantwortlich. 
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(2) Er entscheidet über die laufenden Angelegenheiten des Lan-
desjugendring Thüringen e.V. zwischen den Vollversammlungen. 

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, in jeder Vollversammlung Re-
chenschaft über seine Arbeit zu geben. Dazu ist ein schriftlicher 
Bericht mit der Einladung zur Vollversammlung zu versenden. 

(4) Beschlüsse der Vollversammlung sind Arbeitsgrundlage des 
Vorstandes. Zudem orientiert sich der Vorstand an der Meinungs-
bildung im Hauptausschuss. 

(5) Über Sachverhalte, die in die Zuständigkeit der Vollver-
sammlung fallen, jedoch einer Dringlichkeit unterliegen, ent-
scheidet der Vorstand unter Organvorbehalt. Sachverhalt und 
Entscheidung werden der Vollversammlung zugeleitet. 

(6) Der Vorstand kann Projekte, die im Rahmen seiner Interes-
sen- und Serviceaufgabe ohne strukturelle Mitwirkung der Mit-
glieder des Landesjugendring Thüringen e.V. im eigenen Verant-
wortungsbereich liegen, realisieren. § 2 Abs. 8 der Geschäftsord-
nung bleibt davon unberührt. 

§ 9 

(1) Vorstandsmitglieder werden für zwei Jahre gewählt. Sie blei-
ben jedoch im Amt, bis der*die Amtsinhaber*in wiedergewählt 
oder ein*e andere*r Amtsinhaber*in gewählt ist und sein*ihr 
Amt gemäß § 5Abs. 6 der Geschäftsordnung antritt. Im Kalender-
jahr mit gerader Zahl werden der*die Vorsitzende und bis zu drei 
Vorstandsmitglieder, im Kalenderjahr mit ungerader Endzahl bis 
zu drei weitere Vorstandsmitglieder gewählt. Mit Amtsantritt ver-
liert die*derjenige Gewählte das Mandat des entsendenden Ver-
bandes. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der 
Wahlperiode aus, ist bei der nächsten Vollversammlung nachzu-
wählen. Nachwahlen ausgeschiedener Mitglieder des Vorstan-
des gelten für die Dauer der laufenden Wahlperiode gem. Sätze 1 
und 3. 

(2) Der Vorstand tritt nach Bedarf, in der Regel einmal monat-
lich, zusammen. Der Vorstand gibt sich eine eigene Verfahrens-
ordnung. 

(3) Die Sitzungen des Vorstands sind in der Regel vereinsöffent-
lich. Den Mitgliedern des Landesjugendring Thüringen e.V. sind 
die Termine der Vorstandssitzungen bekanntzugeben. 

(4) Zu einzelnen Tagesordnungspunkten können Vertreter*in-
nen der Arbeitsgruppen oder Sachverständige hinzugezogen 
werden. 

(5) Über die Beratung des Vorstandes ist ein Protokoll anzufer-
tigen. Diese sind in der Geschäftsstelle für Mitglieder des Landes-
jugendring Thüringen e.V. einsehbar. 

IV. Revisionskommission 

§ 10 

(1) Die Revisionskommission des Landesjugendring Thüringen 
e.V. arbeitet auf der Grundlage der in der Finanzordnung § 13 be-
nannten Aufgaben. 

(2) Die Revisionskommission legt jährlich zur Vollversammlung 
einen Revisionsbericht vor. Der Vorstand kann auf Empfehlung 
der Revisionskommission bei Bedarf einen staatlich anerkannten 
Wirtschaftsprüfer mit der Wirtschaftsprüfung des Landesjugen-
dring Thüringen e.V. beauftragen. 

(3) Der Vorstand kann nur auf Einladung der Revisionskommis-
sion an deren Sitzungen teilnehmen. 

V. Geschäftsstelle 

§ 11 

(1) Der Vorstand kann gemäß § 16der Satzung Aufgaben aus sei-
nem Zuständigkeitsbereich der*dem Landesgeschäftsführer*in 
des Landesjugendring Thüringen e.V. übertragen. 

(2) Der Vorstand trifft die Personalentscheidungen für die Be-
setzung der Landesgeschäftsstelle im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

(3) Die*der Landesgeschäftsführer*in ist berechtigt, an allen 
Sitzungen der Organe des Landesjugendring Thüringen e.V. teil-
zunehmen. 

VI. Arbeitsgruppen 

§ 12 

(1) Arbeitsgruppen werden nach Bedarf durch die Vollversamm-
lung beziehungsweise den Vorstand eingerichtet. Die Arbeitser-
gebnisse der Arbeitsgruppen dienen dem jeweiligen Organ als 
Grundlagen für dessen Entscheidungen. 
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(2) Die Mitglieder haben das Recht, Vertreter*innen ihres Kin-
der- und Jugendverbandes für die Arbeitsgruppen zu benennen. 
Die namentlichen Meldungen erfolgen nach Ausschreibung des 
Vorstandes an die Geschäftsstelle. 

(3) Die Arbeitsgruppen werden in der Regel von Mitgliedern des 
Vorstandes geleitet. Die Arbeitsgruppen regeln ihre Arbeitsweise 
eigenständig. 

VII. Finanzausschuss 

§ 13 

(1) Zur Finanzverteilung kann auf Beschluss der Vollversamm-
lung oder des Vorstandes ein Finanzausschuss einberufen wer-
den. Das Arbeitsergebnis dient der Vollversammlung als Ent-
scheidungsvorlage. Auf Entscheidung des Vorstandes kann der 
Hauptausschuss ins Verfahren eingebunden werden. 

(2) Eine Mitarbeit im Finanzausschuss ist nur für jene Mitglieds-
verbände mit je einer*einem Vertreter*in möglich, die über den 
Landesjugendförderplan eine Förderung erhalten. Die namentli-
che Meldung erfolgt an den Vorstand. 

(3) Die*der Vorsitzende des Landesjugendring Thüringen e.V. 
leitet den Finanzausschuss. Er regelt seine Arbeitsweise in eige-
ner Zuständigkeit. 

VIII. Aufnahme- und Überprüfungskom-
mission 

§ 14 

(1) Gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 der Satzung ist eine 
Aufnahme- und Überprüfungskommission im Verfahren zur Mit-
gliedschaft einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Vor-
stand des Landesjugendring Thüringen e.V. 

(2) Die Aufnahme- und Überprüfungskommission erarbeitet 
eine Beschlussempfehlung für die Vollversammlung. Grundlage 
hierfür ist eine durch die Vollversammlung beschlossene Auf-
nahme- und Überprüfungsordnung. 

(3) Eine Mitarbeit in der Aufnahme- und Überprüfungskommis-
sion ist für Mitgliedsverbände mit Stimmrecht gemäß § 4 Absatz 
3 der Satzung möglich. Diese können je eine*n Vertreter*in 

entsenden, die zur über die Beschlussempfehlung zur Mitglied-
schaft beschließenden Vollversammlung keine Delegierten sein 
können. 

IX. Geschäftsjahr 

§ 15 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

X. Allgemeine Regelungen 

§ 16 

(1) Über jede Sitzung der Organe des Landesjugendring Thürin-
gen e.V. ist ein Protokoll anzufertigen. Der Umgang mit Protokol-
len ist im Einzelnen durch § 10 der Satzung sowie durch § 9 Abs. 
5 der Geschäftsordnung näher geregelt. 

(2) Die Protokolle der Sitzungen der Organe sowie des Finanz-
ausschusses sind von der*dem Vorsitzenden, in Abwesenheit 
durch die Stellvertretung, und der*dem Landesgeschäftsfüh-
rer*in zu unterzeichnen. Die Protokolle der Revisionskommission 
sind von deren Mitgliedern zu unterzeichnen. Die Protokolle wei-
terer Organisationsstrukturen gemäß § 13 der Satzung sind von 
der*dem Leiter*in, in Abwesenheit durch die Stellvertretung, zu 
unterzeichnen. 

(3) Das Tagungsprotokoll der Vollversammlung ist innerhalb 
von vier Wochen den Mitgliedern zuzusenden. Es gilt in allen Tei-
len als gültig, wenn nicht innerhalb von vier Wochen nach Erhalt 
Einspruch erhoben wurde. 

(4) Bei Beanstandungen entscheidet der Vorstand über den 
weiteren Verfahrensweg. 

XI. Regelungen auf Grund staatlicher Ver-
ordnung, bspw. In Anbetracht einer 

Pandemiesituation 
Sofern auf Grund staatlicher Verordnungen und/oder Fachlicher 
Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschusses oder des zu-
ständigen Ministeriums Einschränkungen zur Durchführung von 
Veranstaltungen festgelegt werden, gelten für die Vollversamm-
lung nachfolgende Regelungen: 
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Zusammensetzung der Vollversammlung 
Der Vorstand entscheidet gemäß § 9 Absatz 3 i.V.m. § 9 Absatz 1 
der Satzung in eigener Verantwortung über die Form der Zusam-
menkunft einer Vollversammlung (Präsenz oder virtuell). Sofern 
sich der Vorstand für eine Präsenzversammlung entscheidet, gilt 
nachfolgender Delegiertenschlüssel bei Anordnung zur Durch-
führung von Veranstaltungen bis zu 

Stimmberechtigte Mitglieder 
50 
TN 

40 
TN 

Vorstand 4 3 
Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise 
Dachverbände mit bis zu 2.500 Mitgliedern 

1 1 

Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise 
Dachverbände mit bis zu 5.000 Mitgliedern 

2 1 

Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise 
Dachverbände mit bis zu 10.000 Mitgliedern 

2 1 

Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise 
Dachverbände mit bis zu 20.000 Mitgliedern 

3 2 

Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise 
Dachverbände mit bis zu 40.000 Mitgliedern 

3 2 

Kinder- und Jugendverbände beziehungsweise 
Dachverbände mit über 40.000 Mitgliedern 

4 3 

Für Dachverbände ab 5.000 Mitgliedern erhöht 
sich die Delegiertenanzahl um 

1 1 

 

Beratende Mitglieder 
50 
TN 

40 
TN 

je ein*e Delegierte*er der Mitglieder nach § 4 Ab-
satz 5 der Satzung 

1 1 

Landesgeschäftsführer*in 1 1 

Sofern durch staatliche Verordnung eine höhere Teilnehmenden-
zahl als oben ausgewiesen möglich, jedoch die erforderliche An-
zahl der durch § 3 GO vorgegebenen Delegiertenzahl nicht zuge-
lassen ist, wird die Vollversammlung mit der Teilnehmendenzahl 
50 einberufen.  

Sofern durch staatliche Verordnung eine Teilnehmendenzahl von 
49 bis 40 zugelassen wird, wird die Vollversammlung mit der Teil-
nehmendenzahl 40 einberufen. 

Bei einer Einschränkung der Teilnehmendenzahl unter 40 wird 
keine Vollversammlung mit physischer Anwesenheit einberufen. 
Die Vollversammlung wird unter Beachtung des Zeitpunktes der 
staatlichen Anordnung wie folgt durchgeführt: 

Staatliche  
Anordnung 

 

nach Termin 
Einberufung 
gem. § 1 Absatz 
3 GO 

Vertagung um zwei Monate, Vorbereitung 
einer virtuellen Vollversammlung unter An-
wendung der Regelungen 50 TN sowie zur 
elektronischen Wahl 

vor Termin Ein-
berufung gem. § 
1 Absatz 3 GO 

Vorbereitung einer virtuellen Vollver-
sammlung unter Anwendung der Regelun-
gen 50 TN sowie zur elektronischen Wahl 

In Vorbereitung und Durchführung einer virtuellen Vollversamm-
lung wird ein entsprechendes Authentifizierungsverfahren ein-
gesetzt. 

Sofern durch staatliche Verordnung eine Begrenzung der Teil-
nehmendenzahl vorgegeben ist, findet die Vollversammlung 
nichtöffentlich statt. 

Stimmverfahren 
Bei einer Anordnung, die die Durchführung einer Vollversamm-
lung mit 40 bzw. 50 Teilnehmenden ermöglicht, gilt die Regelung 
§ 4 Abs. 1 GO entsprechend. 
 
Bei einer virtuellen Vollversammlung erfolgt eine elektronische 
Stimmabgabe. § 3 GO bleibt hiervon unberührt. 

Wahlen 
Bei einer Anordnung, die die Durchführung einer Vollversamm-
lung mit 40 bzw. 50 Teilnehmenden ermöglicht, erfolgen Wahlen 
in physischer Anwesenheit entsprechend oben festgelegtem De-
legiertenschlüssel. Die zur Wahl stehenden Personen sind Dele-
gierte der Vollversammlung. 
 
Bei einer Anordnung, die die Durchführung einer Vollversamm-
lung mit 39 bis 28 Teilnehmenden ermöglicht, sowie bei einer vir-
tuell stattfindenden Vollversammlung, wird eine elektronische 
Wahl mit einem hierfür notwendigen Authentifizierungsverfah-
ren durchgeführt. An der elektronischen Wahl nehmen der Vor-
stand sowie die Delegierten entsprechend § 3 a) und b) der GO 
teil. Via Telefon-/ Videokonferenz für die Wahl zugeschaltete De-
legierte gelten als anwesend. 
 
In Vorbereitung der elektronischen Wahl teilen die Kinder- und 
Jugendverbände der Geschäftsstelle drei Wochen vor der Wahl 
ihre Delegierten (Name, Vorname, Wohnanschrift) mit. Durch die 
Geschäftsstelle werden den Wahlberechtigten zwei Wochen vor 
der Wahl die Bewerbungen von Kandidat*innen zugesandt. Die 
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Auszählung erfolgt bei physischer Vollversammlung mit elektro-
nischer Wahl im Versammlungsraum; bei einer virtuellen Vollver-
sammlung in den Räumen der Geschäftsstelle. Die Wahlkommis-
sion wird durch die Geschäftsstelle gestellt. Die Leitung obliegt 
i.d.R. der*dem Landesgeschäftsführer*in. 

XII.Schlussbestimmungen 
Die geänderte Geschäftsordnung tritt am 30.05.2021 in Kraft. 


